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Geleitwort

Themen und Begriffe machen Karriere und haben Konjunkturen. Ein 
Beispiel dafür ist der Datenschutz. Erstmals die Volkszählung in den 
frühen achtziger Jahren verschaffte dem Thema ein breites öffentliches 
Interesse. Mit dem Grundrecht auf »informationelle Selbstbestimmung« 
brachte das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmt gewordenen 
und immer noch maßgeblichen Volkszählungsurteil1 das auf den Begriff, 
um was es seinerzeit ging: Ein auf den Schutz der Menschenwürde aus 
Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit der Garantie der Handlungsfreiheit 
des Art. 2 Abs. 1 GG gestütztes allgemeines Persönlichkeitsrecht. »Das 
Grundrecht«, so steht es im Leitsatz 1 des Urteils, »gewährleistet […] 
die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und 
Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen«. Dabei steht der 
Aspekt der Freiheit im Vordergrund:

Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffende 
Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind, 
und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen 
abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus 
eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden. Mit dem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine 
diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der Bürger nicht mehr 
wissen können, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wer un-
sicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information 
dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, 
nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen.2

Der Schutz dieser Freiheit, so das Gericht, setzt den »Schutz des Einzelnen 
gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe 
seiner persönlichen Daten« voraus. Das ist es, worum es beim Daten-
schutz zu gehen scheint. Und weitsichtig betont das Gericht die große 
Bedeutung dieses Schutzes im Blick auf die schon damals erkennbare Ent-

1 BVerfGE 65, 1 ff. – Volkszählung.
2 BVerfGE 65, 1, 43 – Volkszählung.
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wicklung der elektronischen Datenverarbeitung, mit der die Gefahren für 
die Freiheit des Einzelnen gegenüber früher bekannten Gefährdungen ein 
ganz neues Ausmaß annehmen würde.3 Die Vorstellungskraft der Richter 
von damals wird allerdings nicht ausgereicht haben, um die Dimension 
vorauszusehen, die das Problem mit der Einführung und Entwicklung 
des Internets erhalten würde. Schon mit den Datensammlungen großer 
Internetfirmen, spätestens aber seit den Snowdon-Enthüllungen gibt es 
kaum einen Zweifel daran, dass wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben, 
»in der Bürger nicht mehr wissen können, wer was wann und bei welcher 
Gelegenheit über sie weiß«.4 Diese Ordnung und die sie ermöglichende 
Rechtsordnung, so muss man nüchtern aus den im Urteil formulierten 
Grundsätzen folgern, ist »mit dem Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung … nicht vereinbar«.5 Schon vor Snowdon fragte Hans Peter 
Bull, ob die informationelle Selbstbestimmung nicht eine Illusion sei.6

Angesicht dieser Enthüllungen gerät die bislang in Deutschland sehr 
intensiv geführte Debatte über die Vorratsdatenspeicherung in ein ge-
wisses Abseits. Sie bleibt allerdings hochaktuell. Die betreffende EG-
Richtlinie7 ist in Deutschland nach wie vor nicht umgesetzt worden. 
Das BVerfG hat seinerzeit die zur Umsetzung erlassenen Änderungen 
des Telekommunikationsgesetzes und der Strafprozessordnung wegen 
Verstoßes gegen Art. 10 Abs. 1 GG für verfassungswidrig erklärt, ohne 
allerdings dabei über die Richtlinie zu befinden.8 Das wurde von vielen 
als Erfolg für den Datenschutz gefeiert, das BVerfG brachte Deutschland 
allerdings in die Vertragsverletzung. Ein Zwangsgeldverfahren vor dem 

3 Ebd., S. 41 ff.
4 So ebd., S. 43.  – Zur Situation eindrücklich, mit vorsichtigen Korrekturvor-

schlägen: Kurz/Rieger, Die Datenfresser. Wie Internetfirmen und Staat sich unsere 
persönlichen Daten einverleiben und wie wir die Kontrolle darüber zurückerlangen, 
2011; Fischermann/Hamann, Zeitbombe Internet. Warum unsere vernetzte Welt immer 
störanfälliger und gefährlicher wird, 2011, S. 101 ff., 128 ff.; s. auch schon Mayer-Schön-
berger, Delete. Die Tugend des Vergessens in digitalen Zeiten, 2010.

5 Vgl. den in Fn. 2 zitierten Satz in BVerfGE 65, 1, 43.
6 Bull, Informationelle Selbstbestimmung  – Vision oder Illusion, 2. Aufl. 2011, 

S. 45 ff.: »mehr Illusion als Möglichkeit«.
7 Richtlinie 2006/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2006 über die Vorratsspeicherung von Daten, die bei der Bereitstellung öffentlich 
zugänglicher elektronischer Kommunikationsdienste oder öffentlicher Kommunika-
tionsnetze erzeugt oder verarbeitet werden, und zur Änderung der Richtlinie 2002/58/
EG, ABl. 2006 L 105, S. 54–63.

8 BVerfGE 125, 260 ff.
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EuGH ist deswegen anhängig. Allerdings hat der EuGH in einem aus Ir-
land angeregten Vorlageverfahren nun festgestellt, dass die Richtlinie das 
Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 7 und 
die Bestimmungen des Art. 52 Abs. 1 der Charta der Grundrechte verletze; 
er hält eine Vorratsdatenspeicherung gleichwohl rechtlich für möglich.9 
Auch wenn der neue Justizminister Maas das Urteil des EuGH abwarten 
wollte, bevor er sich an die Umsetzung der Richtlinie macht, die Frage 
des Schutzes von Kommunikationsgeheimnis und Privatheit wird auf der 
politischen Agenda in Deutschland bleiben.

Hinzu kommt die Reform des Datenschutzrechts, die in vollem Gange 
ist. Mit ihr wird der Datenschutz zu einem der zentralen Themen der 
aktuellen politischen Debatte nicht nur in Deutschland, sondern auf der 
europäischen Ebene. Der Vorschlag der Kommission für eine Daten-
schutz-Grundverordnung10 wurde vom Europäischen Parlament mit 
vielen Änderungen gebilligt, die Regierungen der Mitgliedstaaten im 
Rat tun sich indessen schwer, eine gemeinsame Regelung auf dieser Basis 
zu finden. Ist der Regelungsansatz, der schon dem BDSG zugrunde liegt 
und durch einige neue Instrumente, wie etwa Regeln über technische 
Voreinstellungen, ergänzt wird, unter den heutigen Bedingungen noch 
tragfähig? Was bedeuten Einwilligung, Zweckbindung, Datensparsamkeit 
heute, wenn die Identifizierung jeder Person sowie die Erstellung ihres 
persönlichen Profils aufgrund der im Datenmeer (»big data«) verfüg-
baren Informationen nur eine Frage der Technik ist? Wen hält heute das 
Unwissen darüber, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über ihn 
weiß, von der Ausübung seiner Freiheiten, einschließlich der Freiheit, 
das Internet zu nutzen, wirklich ab? Weitgehend ist man sich allerdings 
nicht im Klaren, welche Gefahren für die Einzelnen mit dem unbekannten 
Wissen anderer um ihre persönlichen Daten verbunden sind. Und wäre 
man sich im Klaren, was sind die Alternativen?

Die Frage nach den Alternativen stellt sich speziell auch wegen der 
idealiter globalen Reichweite und Verflechtung des Internets. Will man 

 9 EuGH, Urt. v. 8.4.2014, Rs. C-293/12 u C-594/12. 
10 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr (Datenschutz-Grundverordnung), KOM(2012) 11 endgültig v. 
25. 1. 2012. Zum Stand s. Albrecht, Alles Wichtige zur Datenschutzreform. Aktualisierte 
Informationen, http://www.janalbrecht.eu/themen/datenschutz-und-netzpolitik/alles-
wichtige-zur-datenschutzreform.html. 
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das Netz nicht, dem Beispiel Chinas folgend, national oder europäisch 
abschotten, wie kann man den grenzüberschreitenden Zugriff auf Daten 
regeln, ohne mit denjenigen Ländern überein zu kommen, in denen die 
großen Server oder Clouds liegen und deren Regierungen an dem Zugriff 
interessiert sind? Selbst bei einer Abschottung könnte doch keineswegs 
sichergestellt werden, dass über geeignete Technologien oder das simple 
Anzapfen von internen Leitungen oder Knoten eine Speicherung erfolgt.

Im Rahmen des Forschungsprojekts »Global Privacy Governance« 
sucht das Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft 
(HIIG) nach neuen Wegen, über die nationale und europäische Ebene 
hinaus verbindliche Standards zu entwickeln, die dem Schutzinteresse 
des Einzelnen ebenso effektiv Rechnung tragen wie dem Interesse, die 
Möglichkeiten des Internets für private, kulturelle und wirtschaftliche 
Zwecke weiter zu nutzen, und dies ohne die legitimen Interessen der 
öffentlichen und nationalen Sicherheit zu vernachlässigen. In diesem Zu-
sammenhang hat das HIIG in Kooperation mit dem Bundesministerium 
des Innern im Sommer 2012 zwei vorbereitende Workshops sowie im 
Oktober 2012 eine internationale Konferenz über den »Datenschutz des 
21. Jahrhunderts. Spielregeln für die Informationsgesellschaft« durch-
geführt.11 In Kooperation mit der Humboldt Universität zu Berlin bereitet 
es eine Reihe von transdisziplinären Projekten vor, die jeweils Teilaspekte 
des Rahmenthemas zum Gegenstand haben. Angesichts der Unklarheit 
der Begrifflichkeiten und der fehlenden Einigkeit über Schutzgüter und 
Schutzkonzepte erschien es dabei wichtig, hierzu eine Grundlagen- und 
Übersichtsstudie zu erstellen, die das Thema Datenschutz aktuell und 
systematisch aufbereitet und damit als Referenz für die weiteren For-
schungen dienen kann.

Dies ist Kai von Lewinski, der sich schon lange mit dem Datenschutz-
recht und dessen Strukturfragen befasst, mit der hier vorgelegten zwar 
knappen aber höchst inhaltsreichen und informativen »Matrix des Daten-
schutzes« hervorragend gelungen. Die Studie entstand im Sommersemes-
ter 2013, als Herr von Lewinski am HIIG im Forschungsprojekt »Global 
Privacy Governance« mitgearbeitet hat. Ihm sei an dieser Stelle für die 
gute Unterstützung und Zusammenarbeit herzlich gedankt.

11 Zu einigen Beiträgen und Kommentaren s. die Links unter: http://www.hiig.de/
konferenz-datenschutz-im-21-jahrhundert/ . 
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Zusammen mit meiner Mit-Direktorin, Jeanette Hofmann, und meinen 
Mit-Direktoren im HIIG, Thomas Schildhauer und Wolfgang Schulz freue 
ich mich, diesen kleinen Band an die Spitze der neuen Schriftenreihe 
»Internet und Gesellschaft« zu stellen. Wir danken zugleich dem Mohr 
Siebeck Verlag und mit ihm Franz-Peter Gillig sehr herzlich dafür, dass 
er sich bereit erklärt hat, mit dieser Reihe einem zukunftsträchtigen 
transdisziplinären Forschungsbereich ein prominentes Forum für die 
Veröffentlichung wissenschaftlicher Arbeiten zum Thema Internet und 
Gesellschaft einzuräumen.

Berlin, im April 2014 Ingolf Pernice





Vorwort

Die vorliegende kleine Studie entstand im Sommersemester 2013 während 
eines Forschungsaufenthalts am Alexander von Humboldt Institut für 
Internet und Gesellschaft (HIIG). In den Diskussionen am Institut stellte 
sich schnell heraus, dass der Begriff »Datenschutz« sowohl zwischen den 
wissenschaftlichen Disziplinen in Deutschland, erst recht natürlich in dem 
wissenschaftlichen Austausch v. a. mit den USA, wohl aber auch inner-
halb der Rechtswissenschaft keine allgemein konsentierte Bedeutung hat. 
Um dem Datenschützer und Datenschutzrechtler die Einbettung seines 
Rechtsgebiets in das größere Feld des Informationsrechts zu zeigen, dem 
Rechtswissenschaftler die Besonderheiten des Datenschutzrechts plau-
sibel zu machen, vor allem aber um Nicht-Rechtswissenschaftlern und 
ausländischen Rechtsvergleichern eine kurze Einführung in die Struktur 
des Datenschutzrechts zu geben, ist dieses Büchlein entstanden. Es ist un-
mittelbar eine Arbeitshilfe für die interdisziplinäre Arbeit am HIIG, kann 
aber hoffentlich auch darüber hinaus nützlich und von Interesse sein.

Herzlich danke ich Frau stud. jur. Karoline Bialas (Berlin/Frankfurt 
a. d. Oder), die mich bei der Recherche und Ordnung des Materials, tat-
kräftig unterstützt hat. Über ausführliche Diskussion mit und Kritik von 
Herrn Dipl.-Inf. Jörg Pohle, Frau Paula Kift, MPP und Herrn RA PD Dr. 
Giselher Rüpke, M. C. L. (Frankfurt am Main) habe ich mich sehr gefreut. 
Dem HIIG, besonders Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Ingolf Pernice, danke ich 
für die Möglichkeit, am HIIG forschen zu können, und für die Aufnahme 
meiner Studie in diese Reihe, zumal als Eröffnungsband.

Berlin und Passau, im April 2014 Kai v. Lewinski
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Einleitung

Die Diskussion um und über Datenschutz und damit auch über Daten-
schutzrecht wird vielfach als wenig fruchtbar empfunden. Große Fort-
schritte in der Dogmatik des Datenschutzrechts hat es in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten nicht gegeben, obwohl sich das Datenschutzrecht 
von einer Randerscheinung zu einer gesellschaftlichen Zentralfrage der 
Informationsgesellschaft entwickelt hat. Auch scheint im internationalen 
und auch innereuropäischen Datenschutz-Rechtsvergleich eher Sprach- 
und Verständnislosigkeit füreinander zu herrschen als gegenseitige Be-
fruchtung und Inspiration1.

Ein Grund für diese geringen Fortschritte ist die mangelhafte Verstän-
digung über den Grundbegriff »Datenschutz«. Er ist zweifellos ungenau, 
missverständlich und politisch-plakativ  – aber etabliert2 und deshalb 
alternativlos. Jedenfalls erstreckt er sich undifferenziert über ein ganzes 
Begriffsfeld. »Datenschutz« ist also so etwas wie ein konzeptioneller Alles-
kleber, der unterschiedliche Bedeutungen und Kategorien zu einem zu-
sammenhängenden Gegenstand verbindet.

Dieser Beitrag will den Begriff »Datenschutz« in seine einzelnen As-
pekte zerlegen. Und diese sollen dann nicht zu einem neuen Begriff oder 
Konzept von »Datenschutz« zusammengesetzt, sondern in ihrer Vielfalt 
geordnet vor dem Betrachter ausgebreitet (in Form einer Matrix; s. u. S. 8) 
werden. So können die Struktur der einzelnen Teile, ihre Unterschiede 
und Ähnlichkeiten sowie ihr Zusammenhang untereinander deutlich 

1 Eine gründliche und umfassende rechtsvergleichende Studie aus deutscher Sicht 
fehlt – soweit ersichtlich – bislang. S. deshalb insb. aus dem angelsächsischen Schrift-
tum z. B. Mayer-Schönberger, Beyond Privacy, Beyond Rights, California Law Review 
98 (2010), S. 185 ff.; Eberle, Human Dignity, Privacy, and Personality in German and 
American Constitutional Law, Utah Law Review 1997, S. 4; Post, Three Concepts of 
Privacy, Georgetown Law Journal 2001, S. 89; Whitman, The Two Western Cultures of 
Privacy – Dignity versus Liberty, Yale Law Journal 2004, S. 113 ff.; zusammenfassend 
Kift, Internet Policy Review v. 22. 8. 2013 (http://bit.ly/16gqBs4, abgerufen am 27. 3. 2014).

2 Trotz Kritik am Begriff wird er auch von begriffskritischen Protagonisten von 
Anfang an benutzt (s. nur Steinmüller, EDV und Recht: Einführung in die Rechts-
informatik, 1970, S. 86 ff., u. Simitis, NJW 1971, 673 ff. [noch in Anführungszeichen]).
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werden. Dies kann bei der dogmatischen Einordnung des Datenschutz-
rechts in das umfassendere weite Feld des Informationsrechts helfen, vor 
allem aber dem Datenschutzrechtsvergleich in Europa und über den At-
lantik ein Mittel an die Hand geben, sich trotz der Unschärfe des Begriffs 
besser zu verständigen.



A. Unscharfes Begriffsfeld

Der etablierte überkommene Begriff des »Datenschutzes« ist unbe-
kannten Ursprungs3, missverständlich4, schief 5 und deshalb unglück-
lich gewählt6. Die (geschriebene) Geschichte des Datenschutzes im 
engeren Sinne reicht allgemein kaum je hinter das Jahr 1970 zurück7, was 
sicherlich auch damit zusammenhängt, dass auch der Begriff kaum älter 
ist. Als Gesetzesbegriff erscheint er erstmals im hessischen Datenschutz-
gesetz von 19708 bzw. in dessen Vorarbeiten9. »Datenschutz« ist eher 
als Schlagwort entstanden denn auf der Basis eines wissenschaftlichen 
Konzepts10 entwickelt worden11. So gibt es auch keine verbindliche 
gesetzliche Definition für »Datenschutz«. Legaldefiniert ist der Begriff 
weder im BDSG noch in den Datenschutzgesetzen der Länder, obwohl 

 3 Garstka, DVBl. 1998, 981, 981, insb. Fn. 2 u. 3.
 4 Simitis, in: Simitis, BDSG, 7. Aufl. 2011, Einleitung, Rn. 2; Druey, Information 

als Gegenstand des Rechts, 1995, S. 387; zuletzt Cornelius, NJW 2013, 3340, 3341; zum 
erstmaligen Auftauchen des Begriffs vgl. Hessische Zentrale zur Datenverarbeitung 
(Hrsg.), Großer Hessenplan – Entwicklungsplan für den Ausbau der Datenverarbeitung 
in Hessen, 1970, S. 21; Gesetzesentwurf zum hessischen Datenschutzgesetz, hessLT-
Drucks. 6/3065, S. 7 ff.; hessDSB, 1. Tätigkeitsbericht 1971, hessLT-Drucks. 7/1495, S. 8 ff.

 5 Simitis, NJW 1971, 673, 676.
 6 SPD-Entwurf für ein Bundes-Informationsschutzgesetz v. 13. 12. 1988 (BT-Drucks. 

11/3730).
 7 S. aber v. Lewinski, in: Arndt u. a., Freiheit – Sicherheit – Öffentlichkeit, 2008, 

S. 196, 196 f.; van Rienen, Frühformen des Datenschutzes, 1984; zu Spuren des Daten-
schutzdenkens in Grimms Märchen Garstka, in: FS Kloepfer, 2013, S. 653 ff.

 8 v. Lewinski, in: Pohle, Geschichte und Theorie des Datenschutzes (Fundationes 
I), 2014, S. 13, 26 f. (Rn. 38).

 9 S. insb. Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (Hrsg.), Großer Hessenplan, 
1970.

10 Zum wissenschaftlichen Konzept der »informationellen Selbstbestimmung« s. u. 
Fn. 176.

11 Zum BDSG als »Propaganda- und Impulsgesetz« Kloepfer, Datenschutz als Grund-
recht, 1980, S. 15.
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ihn alle im Titel führen. Ebenso wenig findet sich in Art. 8 Abs. 1 GRCh 
oder Art. 16 AEUV12 eine gesetzliche Definition.

I. Schutz von oder vor Daten?

Dass es beim Datenschutz (letztlich) nicht um den Schutz von Daten 
geht, sondern um den Schutz von Menschen, ist ein Allgemeinplatz. 
Gleichwohl knüpfen die Regelungen des (einfachgesetzlichen) BDSG 
ebenso wie die EG-Datenschutzrichtlinie und auch die geplante EU-
Datenschutz-Grundverordnung regelungstechnisch beim »Datum« an, 
nämlich den »personenbezogenen«. Und auf den ersten Blick impliziert 
der Begriff »Datenschutz« einen Schutz von Daten, meint aber (ganz über-
wiegend) einen Schutz von Rechtspositionen von Personen13. Datenschutz 
bezieht sich – wie der »Maschinenschutz« in den Sechziger Jahren nicht 
auf Maschinen, sondern auf den Schutz vor ihnen14 – auf den Schutz vor 
Daten(verarbeitungen). Die Begriffsverschiebung von dem Schutz der 
Daten hin zu dem Schutz des Einzelnen vor den (persönlichkeitsrecht-
lichen) Folgen der Datenverarbeitung und damit auf »Datenschutz« in 
seiner heutigen Bedeutung geht auf Ulrich Seidel15 zurück16. Allerdings 
darf nicht übersehen werden, dass der Begriff »Datenschutz«, der von 
Deutschland aus durchaus in viele andere Rechtsordnungen übernommen 
worden ist (»Data Protection«, »Protection des Données« usw.)17, dort 
teilweise noch in der ursprünglichen Wortbedeutung – dem Schutz von 
Daten – verwendet wird18. Auch die Regelungen des § 9 BDSG samt seiner 

12 Jeweils: »Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden perso nen-
bezogenen Daten.«

13 Statt aller Gola/Schomerus, BDSG, 11. Aufl. 2012, § 1 Rn. 1.
14 Garstka, DVBl. 1998, 981, 981 Fn. 2.
15 Insb. Seidel, Datenbanken und Persönlichkeitsrecht, 1972, u. ders., Persönlich-

keitsrechtliche Probleme der elektronischen Speicherung privater Daten, NJW 1970, 
1583 ff.

16 Zielinski, JuS 1973, 130, 131; Siemens AG (Hrsg.), Datenschutz – Datensicherung, 
1971, Heft 5, S. 27; Kauch (Hrsg.), Erfassungsschutz, 1975, S. 168; v. Lewinski, in: Arndt 
u. a., Freiheit – Sicherheit – Öffentlichkeit, 2009, S. 196, 198 Fn. 8.

17 Büllesbach/Garstka, CR 2005, 720, 721.
18 Aus dieser Begriffsverschiebung erklären sich auch vollmundige Versprechun-

gen v. a. u.s.-amerikanischer Internet-Unternehmen zum Datenschutz, dass gar nicht 
Datenschutz (im deutschen und europäischen Sinne) gemeint ist, sondern Daten-
sicherheit. Und da in Fragen der Datensicherheit die Interessen von Betroffenen und 
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Anlage weisen noch auf das ursprüngliche Begriffsverständnis zurück, das 
in Deutschland heute allgemein als »Datensicherheit« bezeichnet wird.

II. Daten oder Information?

Zu dieser Bedeutungsverschiebung kommt noch hinzu, dass sich ver-
wirrenderweise die Regelungen des Datenschutzes auf (sinnhafte) In-
formationen beziehen, nicht auf (physische) Daten19. Datenschutz ist 
eigentlich Informationsschutz, genauer: der Schutz vor der Verwendung 
von Informationen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es einen 
in der Rechtswissenschaft konsentierten Informationsbegriff (bislang) 
nicht gibt20.

III. »Datenschutz« als Arbeitsbegriff

Obwohl also der Begriff »Datenschutz« aus wissenschaftlicher Perspektive 
nicht glücklich gewählt ist, hat sich dieser nach wie vor schiefe Begriff 
doch allgemein etabliert. Selbst Versuche, ihn – wie im SPD-Entwurf eines 
Bundes-Informationsschutzgesetzes v. 1988  – durch den passenderen 
Begriff des »Informationsschutzes« zu ersetzen und informatisch rich-
tigerweise auf Information als »Daten im Bedeutungszusammenhang« 
abzustellen21, blieben halbherzig, weil am eingeführten Rechtsbegriff der 
»personenbezogenen Daten« festgehalten wurde22. Er soll deshalb auch 
hier nicht ersetzt, sondern lediglich in seiner Vielfalt dargestellt werden.

Verarbeitern eher konvergent sind, kann so leicht die Einhaltung von »Datenschutz« 
behauptet werden (vgl. nur c’t 21/2013, S. 148, zu Facebook).

19 Um die Verwirrung komplett zu machen, betreffen die Informationsfreiheits- und 
-zugangsgesetze, vor allem im Kontext von Open Data, im wesentlichen also Daten.

20 Umfassend Zech, Information als Schutzobjekt, 2012, § 1 (S. 13–34) et pass.; s. 
auch Albers, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Ver-
waltungsrechts, Bd. 2, 2008, § 22 Rn. 8; Spiecker gen. Döhmann, RW 2010, 247, 250 ff.; 
Jendrian/Weinmann, DuD 2010, S. 105; v. Lewinski, Datenflut und Recht, 2013, S. 5; 
demnächst Rüpke/v. Lewinski, Datenschutzrecht, § 3 B.II. (in Vorbereitung); allgemein 
Janich, Was ist Information?, 2006.

21 BT-Drucks. 11/3730, S. 28.
22 BT-Drucks. 11/3730, S. 28.



B. De-Konstruktion und Auffächerung 
des Begriffsfelds

Wenn also der Begriff »Datenschutz« nicht selbsterklärend, aber so einge-
führt ist, dass er sinnvollerweise (kurz- und mittelfristig) nicht ersetzt 
werden kann, bedarf es der Verständigung über seinen Inhalt und seine 
Gehalte. Um den Begriff des »Datenschutzes« handhabbar zu machen, 
soll er gewissermaßen grammatikalisch in seine Bestandteile aufgliedert 
werden. Grammatikalisch meint hier: Subjekt, Prädikat, (Dativ- und 
Akkusativ-)Objekt, also: was (»Schutzgut«) wird (vom »Datenschutz«) 
bei wem (»Betroffener«) und vor wem (»verantwortliche Stelle«) wie 
(»Schutzkonzept«) geschützt. Diese passivische Satzkonstruktion lässt 
den »Datenschutz« ungenannt, behandelt ihn als Variable und kann so 
die unterschiedlichen Begriffsinhalte beschreiben.

Wem (auch als Jurist) diese passivische Satzkonstruktion zu wenig anschaulich 
ist, für den kann die Auffächerung handfester und wie in der zivilrechtlichen 
Anfängerübung formuliert werden, indem man sich an die Grundform des An-
spruchs anlehnen: Wer gegen wen woraus und worauf (bzw. wovor).

I. Begriffsdimensionen

Zunächst sollen Dativ- und Akkusativobjekt, das »Wen« und »Vor Wem« 
betrachtet werden bzw. Anspruchsinhaber und Anspruchsgegner; dies 
wird im folgenden als »Schutzrichtung« (C.) bezeichnet. Es geht dabei 
um die personale Konstellation. Dabei zeigt sich, dass der Raum infor-
mationeller Beziehungen deutlich weiter ist als das, was üblicherweise 
durch den »Datenschutz« abgebildet wird. Datenschutz in seiner heutigen 
gesetzlichen Ausgestaltung ist nur ein Ausschnitt aus der Gesamtheit von 
Konstellationen, in denen »Schutz vor Datenverarbeitung« existiert bzw. 
jedenfalls existieren kann.

Anschließend geht es um das (im grammatikalischen Sinne) Subjekt 
des Datenschutzes bzw. in der juristischen Anspruchsstruktur um das 
»Worauf«, das hier als »Schutzgut« (D.) bezeichnet wird. Es wird sich er-
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weisen, dass Datenschutz in seiner landläufigen Bedeutung eine Mehrzahl 
von Schutzgütern umfasst.

Abschließend geht es um das Prädikat, namentlich die unterschiedli-
chen Varianten des »Schützens«, bzw. den Anspruchsgrund. Sie sollen 
»Schutzkonzepte« (E.) genannt werden. Dabei geht der Blick über die 
primär juristischen und normativen Konzepte hinaus; Schutzkonzepte 
umfassen auch soziale und institutionelle Aspekte sowie den Selbst-
datenschutz. Die eigentlichen Erkenntnisse werden dabei sein, dass sich 
ähnliche Schutzkonzepte in Bezug auf alle Schutzgüter wiederfinden und, 
vor allem, dass es ein für den Datenschutz strukturprägendes Schutzkon-
zept ist, den Schutz jeweils vorzuverlagern, indem jeweils und immer 
abstrakte(re) Schutzgüter geschaffen werden.

II. Vierdimensionales Begriffsfeld

Die drei Begriffsdimensionen (Schutzrichtungen, Schutzgut, Schutzkon-
zept) können zu einem vierdimensionalen Feld zusammengesetzt werden: 
wer (1.) wird vor wem (2.) in was (3.) durch was (4.) »datengeschützt«. 
Hierin können dann die unterschiedlichen Bedeutungen von Daten-
schutz (in einem sehr weiten Sinne) abgebildet werden. Das ist nicht 
bloße Begriffsfeldjurisprudenz oder l’art pour l’art, sondern das dabei 
entstehende vierdimensionale Feld mag beim fachlichen Austausch von 
Datenschutzrechtlern mit Vertretern anderer juristischer Teilgebiete, vor 
allem aber bei dem des deutschen Rechts mit europäischen und vor allem 
den angelsächsischen Rechtsordnungen helfen.

Nun kann mit Recht eingewandt werden, dass der Preis für diese 
strukturelle Klarheit recht hoch ist. Denn der Mensch, jedenfalls der 
Nicht-Mathematiker, kann sich vierdimensionale Gebilde kaum vor-
stellen und mit solchen praktisch arbeiten. Allerdings lässt sich diese 
vierdimensionale Struktur mit nur geringen Verlusten an Aussagekraft auf 
eine zweidimensionale Matrix verdichten (s. u. vor C. I.). Denn »Daten-
schutz« im üblichen Sinne betrifft nur einen recht kleinen Ausschnitt aus 
dem Feld der Schutzrichtungen des »Wer vor Wem«.



C. Schutzrichtungen

Wenn die Tochter dem Vater den Blick in ihr Tagebuch verwehrt, be-
zeichnet sie das unter Umständen als »Datenschutz«. Wenn der mittel-
ständische Unternehmer von der deutschen Regierung Schutz vor Wirt-
schaftsspionage wünscht, wünscht er »Datenschutz«. Die Abwehr der Zu-
dringlichkeiten von Sicherheitsbehörden und von Adresshändlern wird 
ebenfalls als »Datenschutz« bezeichnet. Im Verhältnis von Individuum, 
Unternehmen und Staat gibt es neun denkbare Konstellationen. In einer 
Matrix stellt sich dies wie folgt dar:

Betroffener

Verarbeiter
Individuum Unternehmen Staat/Verwaltung

Individuum Privater Bereich 
(II.)

Geheimnisschutz 
(IV.)

Amtsgeheimnis, 
Informations zugang 
(IV.)

Unternehmen Datenschutz i. e. S. 
(I.2.)

Geheimnisschutz, 
Datenmachtschutz 
(Kartellrecht) 
(III.1.)

Amtsgeheimnis, 
Informations zugang 
(III.3.)

Staat/Verwaltung Datenschutz i. e. S. 
(I.1.)

Weitergabeschutz 
(III.2.)

Staatsgeheimnis und 
Amtshilfe (III.4.)

I. Individuum – Organisation

Das Datenschutzrecht in seiner gegenwärtigen Gestalt und damit in 
seinem eigentlichen Sinne denkt vom Individuum und dessen Schutz-
bedürfnis gegenüber Organisationen her. Die typischen und in den Da-
tenschutzgesetzen vertypten Gefährdungslagen sind die gegenüber dem 
Staat (s. nur §§ 12 ff. BDSG) und Unternehmen (s. nur §§ 27 ff. BDSG). 
Plastisch kommt dies in dem Gebot zum Ausdruck, der Mensch müsse 
höher stehen als Technik und Maschine (Art. 12 Abs. 1 bremLVerf.), da 
die Maschine üblicherweise im Dienste von Staat oder Unternehmen 
steht.
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1. Individuum – Staat

Das (deutsche) Datenschutzrecht ist in seiner ursprünglichen Schutz-
richtung gegen den Staat gerichtet. Das hessische Datenschutzgesetz v. 
1970 konnte schon aus Kompetenzgründen23 nur den öffentlichen Bereich 
des Landes und dessen Datenverarbeitung adressieren. Auch das Volks-
zählungsurteil v. 198324 behandelte unmittelbar nur Fragen der staatlichen 
Datenverarbeitung, auch wenn seine Aussagen allgemein formuliert und 
gemeint waren und als solche rezipiert wurden.

2. Individuum – Unternehmen

Auch wenn der Datenschutz für den nicht-öffentlichen Bereich, also 
den des Individuums vor nicht-staatlichen Organisationen (= Unterneh-
men), in der Frühzeit des Datenschutzes (in Deutschland) zunächst keine 
wesentliche Rolle gespielt hat, war er doch von Beginn an Bestandteil 
entsprechender (Bundes-)Regelungen gewesen. Bereits das BDSG v. 1977 
enthielt Vorschriften für den (bezeichnenderweise so genannten) »nicht-
öffentlichen Bereich«25, der also nicht positiv bestimmt war, sondern nur 
in negativer Abgrenzung zum öffentlichen Bereich existierte.

II. Individuum – Individuum

Ausdrücklich vom Anwendungsbereich der bestehenden Datenschutz-
gesetze ausgenommen bleibt die Datenverarbeitung im privaten und 
familiären Kontext (Individuum – Individuum) (s. § 1 Abs. 2 Nr. 3 a.E. 

23 Allerdings ist die Frage einer (umfassenden) Bundesgesetzgebungskompetenz 
für den nicht-öffentlichen Bereich nicht so einfach zu beantworten. Sie stützt sich vor 
allem auf die Gesetzgebungskompetenz für Fragen der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 
GG), bezieht aber auch noch andere Kompetenztitel mit ein und rundet dies im Wege 
der »Abrundung« ab (zu Grenzfällen Wochner, DVBl. 1982, 233, 236 f.).

24 BVerfGE 65, 1 ff. – Volkszählung.
25 Auch in den Gesetzesentwürfen und -vorschlägen, die zum BDSG hinführten, 

war immer auch der nicht-öffentliche Bereich miterfasst (vgl. Liedtke, Das Bundes-
datenschutzgesetz, 1980, S. 182, 199 ff.). Nur der sog. Alternativ-Entwurf (in: Podlech, 
Datenschutz in der öffentlichen Verwaltung, 1973) beschränkte sich auf den öffent-
lichen Bereich.
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BDSG). Grund hierfür ist weniger eine geringere Schutzbedürftigkeit des 
Individuums bei informationellen Eingriffen anderer natürlicher Per-
sonen, denn gerade aus und in sozialen Nähebeziehungen entstehen 
die emotionalsten und dramatischsten Konflikte26. Die Ausklammerung 
aus dem Datenschutzrecht im gesetzlichen Sinne ist dadurch motiviert, 
dass für informationelle Konflikte in diesen Nähebeziehungen besondere 
Regeln gelten müssen und Rechtsnormen hierfür teilweise gar nicht ge-
eignet sind. Auch ist eine Rechtsnorm immer ein Eingriff, hier dann in 
solche soziale Nähebeziehungen, der jeweils besonderen Rechtfertigungs-
erfordernissen unterliegt; so nimmt die gesetzgeberische Zurückhaltung 
Rücksicht auf die (natürliche) Verarbeiterfreiheit des Menschen. Ferner 
ist hierin auch eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsprinzips zu er-
kennen, dass die auf größere Organisationen zugeschnittenen Regelungen 
des Datenschutzrechts nicht auch auf Privatpersonen angewendet werden.

Die Nicht-Anwendung des Datenschutzrechts i. e. S. bedeutet aber bei-
leibe nicht, dass diese personale Konstellation rechtsfrei gestellt wäre. Die 
Rechtsordnung hat sich jedoch – mit gutem Grund – für eine geringere 
Regelungsintensität entschieden und diesen Bereich dem allgemeinen 
Ehr- und Persönlichkeitsschutz überwiesen.

Sowohl die rechtstechnischen Grenzen des Anwendungsbereichs des 
Datenschutzrechts zwischen Individuen wie auch der allgemeine, un-
technische Sprachgebrauch sind hier unscharf und in einem gewissen 
Rahmen auch beweglich. Wie eben erwähnt, mag die Tochter ihrem 
Vater ihr Tagebuch mit der Begründung: »Datenschutz« vorenthalten; 
ebenso werden Schüler, die voreinander Geheimnisse haben, diese teil-
weise als »Datenschutz« bezeichnen. Im juristischen Kontext ist über die 
verschiedenen Fassungen des BDSG hinweg jedenfalls eine Ausweitung 
des Datenschutzrechts hin in den persönlichen und privaten Bereich zu 
beobachten gewesen: Während im BDSG v. 1977 die Anwendung des 
Gesetzes noch auf den Datenumgang als »Hilfsmittel für die Erfüllung 
[von] Geschäftszwecke[n] oder Ziele[n]« (§ 22 Abs. 1 S. 1 BDSG 1977) 
begrenzte und dies im BDSG v. 1990 nur redaktionell geändert wurde 
(»geschäftsmäßig oder für berufliche oder gewerbliche Zwecke«, § 1 Abs. 2 
Nr. 3 BDSG 1990), wurde dies im BDSG 2001, europarechtliche Vorgaben 

26 Vgl. Grimm, JZ 2013, 585, 586.
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– Geheimsphäre  31 ff.
– logischer Raum  33 ff.
– physischer ~  30 f.
– sozialer Raum  35 ff.
Raum, öffentlicher  s. Öffentlicher Raum
Recht am eigenen Bild  20, 42 f.
Recht auf Vergessen  47, s. a. Löschung
Rechtsgut  70

– Universalrechtsgut  79
Rechtsschutz  76
Rechtsstaat  s. Rechtstaat
Rechtstaat  55
Rechtsvergleich  1, 7, 35, 89
– Vergleichende Kulturwissenschaften  

35
Redaktionsgeheimnis  43
Regulierungsrecht  77
Right to be let alone  37
Risikorecht  80, 85
– Risiken 1. und 2. Ordnung  80 85,
Rolle, soziale  38 f., 88
– Zweckbindung  38
Römisches Recht  52
Rote Armee Fraktion (RAF)  65

Schadenersatz  27, 73
Scham  21 ff., 27, 88
– Misserfolgsscham  22
– Naming and Shaming  25
– – Bekanntmachung von Gerichts-

urteilen  25
– Objektivierbarkeit  25
– Shame Sanctions  25
– Verlegenheitsscham  22
Schuldrechtsreform  51
Schutzgüter  17 ff., 45, 70 f.
– Allgemeines Persönlichkeitsrecht  20
– Anerkennung  70 f.
– Autonomie  20 f.
– Ehre  26 ff.
– Eigenwert des Menschen  18 ff.
– Menschenwürde  18 ff., 19, 78, 86
– Persönlichkeitsrecht, Allgemeines  20
– Rechtsgut  70
– Scham  21 ff., 25
Schutzkonzepte  45, 64 ff.
– ebenenübergreifende ~  45, 83 ff.
– – Dysfunktionalität  85
– – Fehlsteuerung  84 f.
– Geheimhaltung  67
– Institutionen  74 ff.
– Kategorisierung  85 f.
– Normen  68 ff.
– Selbstdatenschutz  66, 68
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– Verfahren  71
– Verhaltensanpassung  66, 88
– Willensäußerung  67
– Zweckbindung  37
Schutzrichtungen  8 ff.
– Betroffener  8 ff.
– Individuum  8 ff.
– Unternehmen  9, 11 ff., 14
– Staat  9, 12 f., 14
– Verarbeiter  8 ff.
Schwangerschaft  46
Schweigerecht  33
Scoring  45, 59
Seelsorger  30
Selbstdarstellung  49 ff., 54
Selbstdatenschutz  66, 68
– technischer ~  68
Selbstregulierung  68, 74, 78
Selbstverpflichtung  78, s. a. Selbst-

regulierung
Sexualleben  22
Sicherheitsbehörden  8, 13, 45, 57, 61, 65, 

66
Sozialer Datenschutz  67, 68 f., 88
– Datenschutzinstitutionen  61, 74 ff.
– (betriebliche und behördliche) Beauf-

tragte für den Datenschutz  71, 76
– Datenschutzbeauftragte  61, 75, 76, 88
– – „völlige“ Unabhängigkeit  84
– Stiftung Datenschutz  s. dort
Soziales Netzwerk  50, 58
Sphäre  29 ff., 35
– und Datenschutz  40
– Geheimsphäre  31 ff.
– Intimsphäre  35 f.
– logische ~  33 ff.
– räumliche ~  30 f.
– Rollenmodelle  38 f.
– Privatsphäre  20, 35 f., 81
– als Schutzraum  39
– soziale ~  35 ff.
– Sphärenmodell  35 ff.
– Sozialsphäre  37
– Typisierung  39
Spionage  13 f., 57
– Bundesnachrichtendienst (BND)  57

– No Spy-Abkommen  14
– Wirtschaftsspionage  8
Staatsgeheimnis  8, 33, 67
Staatssicherheit (der DDR)  14
Stalking  30
Statistik  56, 59
Steinmüller, Wilhelm  44
Stiftung Datenschutz  74, 75, 76  

Fn. 269
– Datenschutzaufklärung  75
– Zertifizierung  75 f.
Störsender  76
Strafprozess  24, 33, 36 f., 39, 58 f., 88
Strafrecht  27, 58 f., 78 ff.
Strafvollzug  24
Strukturalismus  64
Subjektives Recht  72 f.
Suchmaschine  58

Tabu  88
Tagebuch  8, 69
Technikfolgenabschätzung  71
Technikneutralität  76
Technikrecht  55, 68, 72
– Technikneutralität  76
Technischer Datenschutz  64, 68
– technischer Normen  69
Telekommunikation  39, 57
Tiere  22, 29, 30, 32, 67
Toilettentür  s. Klotür
Transparenz  50, 60, 66
– Benachrichtigung  50, 66, 71
Trennungsgebot  71
Tür  23, 67, 88
Typisierung  8, 20, 29, 39

Umfeldschutz  29, s. a. Vorfeldschutz
Umwelt, informationelle  65
Unfug, Grober  24
Unschuldsvermutung  58 f.
Unternehmensehre  25
Unternehmensgeheimnis  11 f., 31, 33, 

43, 62
Unterrichtung  50, 70
Unterwachung  78
Urheberrecht  52, 54, 82
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Verantwortlicher Stelle  s. Verarbeiter
Verarbeiterfreiheit  10
Verbandsklagerecht  77, s. a. Ver-

braucherschutzverbände
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt  s.
Verbotsprinzip  10, 17, 46 f., 72, 84, 85
– Einwilligung  47, 50
– Erlaubnisvorbehalt  17, 46 f.
– Regelungstechnik  72
– Verarbeiterfreiheit  10
Verbraucher  38, 90
Verbraucherschutzverbände  61, 76
Verbundsystem  57 f.
Verhaltensanpassung  66
Verheimlichung  32
Verschlüsselung  65, 67, 88
Verschlusssache  67
Verschwiegenheit  43
– ärztliche ~  43, 88
– anwaltliche ~  43, 88
– Geheimhaltung  12, 67
Verwertungsgesellschaften  88
Verwertungsverbot  58 f.
Videoüberwachung  66, 69, 78
Virtualisierung  33

Volkszählungsurteil  9, 17, 20, 40, 44, 49, 
55, 70, 81

Vorfeldschutz  7, 29, 78 ff.
– Dysfunktionalität  85
– Fehlsteuerung  84 f.
– Konzept  78 ff.
– Strafrecht  78 ff.
– Umweltrecht  78 ff.
– ~kaskade  82 f.
Vorratsdatenspeicherung  12, 57, 71
Vorurteil  46
Vorverlagerung  s. Vorfeldschutz
Voyeurismus  69

Wahl  49
Wettbewerbsrecht  74, s. a. Kartellrecht
Wort, Recht am eigenen  42 f., 65
Würde  s. Menschenwürde

Zertifizierung  75 ff.
– ~ durch Stiftung Datenschutz  75 f.
Zeugnisverweigerungsrecht  33
Zivilprozess  33, 88
Zweckbindung  38
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